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§ 1 Einleitung

„Die Revision ist kein ‚volkstümliches‘ Rechtsmittel.“1 Diese Worte Frankes im 
Löwe-Rosenberg-Kommentar zur StPO bringen das Dilemma zum Ausdruck, in 
dem sich viele Verteidiger in der strafprozessualen Revision befinden. Es gilt ins-
besondere, dem Mandanten zu verdeutlichen, dass er mit seiner Version des Tat-
geschehens vor dem Revisionsgericht nicht mehr gehört wird.2 Gerade, wenn die 
Revision im Bereich schwerer Kriminalität das einzig mögliche Rechtsmittel gegen 
die erstinstanzliche Entscheidung darstellt,3 wird das Verständnis des Mandanten 
für diese Besonderheit gering ausfallen.

Demgegenüber bemerkt Rieß, die mangelnde Volkstümlichkeit der Revision 
werde zwar zu Recht konstatiert. Sie bilde allerdings keinen „sinnvolle[n] Bewer-
tungsmaßstab“.4 Viel wichtiger sei es, zu fragen, ob die Revision ihre Funktion als 
Rechtsmittel im Strafprozess insgesamt hinreichend erfülle. Diese Frage sei nicht 
negativ zu beantworten, Anlass zu besonderer Zufriedenheit bestehe hingegen auch 
nicht.5 Seit der Anmerkung von Rieß sind beinahe 20 Jahre vergangen. Die Kontro-
verse um die Revision ist jedoch noch lange nicht beigelegt. In letzter Zeit rückten 
das Rechtsmittel und die Frage seiner Ausgestaltung wieder verstärkt in den Fokus.

So entschied der zweite Strafsenat des BGH Ende des Jahres 2014, die Praxis, 
wonach Revisionshauptverhandlungen in Abwesenheit des Angeklagten und des 
von ihm gewählten Verteidigers abgehalten würden, verstoße gegen das Recht auf 
effektive Verteidigung, Art. 6 III lit. c EMRK.6 Die Entscheidung ist bisher bemer-
kenswerterweise ohne große Resonanz geblieben.7

Auch das Vorgehen der Revisionsgerichte im Rahmen von § 349 II StPO wurde 
in jüngerer Zeit kontrovers diskutiert. Insofern wurde insbesondere die Entschei-

	 1	LR / Franke, Vor § 333 Rn. 15.
	 2	Leipold, StraFo 2010, 353 (356). 
	 3	S. §§ 312, 333 StPO.
	 4	Rieß, FS Hanack, 397 (420 f.).
	 5	Rieß, FS Hanack, 397 (421).
	 6	BGH NJW 2014, 3527.
	 7	Es finden sich lediglich drei kurze Urteilsanmerkungen. N. N., NJW-Spezial 2014, 697 
sieht nach der Verfügung des zweiten Strafsenats die bisherige Praxis als überholt an. Nunmehr 
müsse in der Revisionshauptverhandlung stets ein (Pflicht-)Verteidiger anwesend sein. Meyer-
Mews, NJW 2014, 3527 begrüßt diesen Paradigmenwechsel schon vor dem Hintergrund der 
Rechtsprechung des EGMR. Auch Pießkalla, StRR 2015, 25 (26) befürwortet die Entscheidung, 
durch die der zweite Strafsenat seinem „positiv zu verstehenden Ruf von ‚Querdenkern‘ gerecht“ 
werde. S. zudem den kurzen Hinweis auf die Entscheidung bei Müller / Schmidt, NStZ 2015, 561 
(567). Eine Reaktion der übrigen Senate des BGH ist hingegen ausgeblieben.
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dungspraxis über das Vorliegen einer „offensichtlich unbegründeten Revision“ 
nach dem sog. „Vier-Augen-Prinzip“ stark kritisiert.8 Danach lesen nur der Be-
richterstatter und der Vorsitzende einer zuständigen Spruchgruppe die Revisions-
akte vollständig. Die übrigen drei Richter der Spruchgruppe werden nur mündlich 
im Rahmen der Beratungen informiert und stimmen im Anschluss sogleich über 
die offensichtliche Unbegründetheit ab.9 Zu diesem Vorgehen äußerte sich auch 
das BVerfG. Das Gericht wies darauf hin, dass alle Mitglieder des entscheidenden 
Senats (eben nicht nur Vorsitzender und Berichterstatter) umfassende Kenntnis 
des Streitstoffs jeder Revision haben müssten. Wie sie diese Kenntnis erhielten, sei 
freilich gesetzlich nicht geregelt und damit als Teil der richterlichen Unabhängig-
keit jedem Mitglied selbst überlassen.10 Damit wird das Vier-Augen-Prinzip im 
Ergebnis gebilligt.

Dass diese Vorgehensweisen der Revisionsgerichte nicht dazu beitragen, die Re-
vision als Rechtsmittel „volkstümlicher“ zu machen, liegt auf der Hand. Fraglich 
ist aber, in welchem Verhältnis sie zu der Funktion der Revision als Rechtsmittel 
im Strafprozess stehen, das Rieß als Bewertungsmaßstab heranziehen will. Diesbe-
züglich erscheint es naheliegend, unabhängig von der verfassungsrechtlichen Kom-
ponente zu fragen, ob diese kritisierten Vorgehensweisen bereits durch das Wesen 
der Revision selbst bedingt sind. Denn möglicherweise sind die aufgezeigten Fälle 
schon auf dieser Grundlage zwingend auf eine bestimmte Weise zu lösen. Hin-
gegen ist zu konstatieren, dass es an einer umfassenden Untersuchung des Wesens 
der strafprozessualen Revision, die das gesamte Revisionsrecht einbezieht und in 
einen Zusammenhang stellt, bislang fehlt. Deshalb soll im Rahmen dieser Arbeit 
das Wesen der strafprozessualen Revision, wie es sich nach den Bestimmungen der 
StPO ergibt, ermittelt werden.11 

Das Ergebnis soll insgesamt einen Beitrag dazu leisten, aktuelle Fragestellungen 
des strafprozessualen Revisionsrechts jedenfalls unter dem Aspekt beantworten zu 
können, ob sich die zur Diskussion stehenden Besonderheiten bereits zwingend aus 
dem Wesen der Revision ergeben.

	 8	Fischer, NStZ 2013, 425 (429 ff.) m. Erwiderung Basdorf u. a., NStZ 2013, 563 und Fischer 
u. a., NStZ 2013, 563; hierauf Bezug nehmend Brodowski, HRRS 2013, 409 und Hamm / Krehl, 
NJW 2014, 903; zuvor schon Fischer / Krehl, StV 2012, 550 und Paeffgen / Wasserburg, GA 2012, 
535 (546 f.). 
	 9	S. zu diesem Vorgehen Fischer / Krehl, StV 2012, 550 und Fischer, NStZ 2013, 425 (430 f.).
	 10	BVerfG NJW 2012, 2334 (2336).
	 11	Die Aktualität der Bedeutung des Wesens der strafprozessualen Revision zeigt sich auch 
an den Besprechungen, die kürzlich zu diesem Thema erschienen sind, s. Knauer, NStZ 2016, 
1; Walter, ZStW 128 (2016), 824.



§ 2 Begriffsbestimmung und Methodik

Will man bestimmen, welche Aspekte der Revision ihr Wesen ausmachen, muss 
zunächst klar sein, was mit dem „Wesen“ der Revision begrifflich gemeint ist. 
Erst wenn festgelegt ist, was genau Gegenstand der Untersuchung ist, kann diese 
gewinnbringend durchgeführt werden. 

Etymologisch gehen die Wurzeln des Begriffs „Wesen“ auf die indogermanische 
Sprache zurück. Dort bedeutete das Verb „wesenues“ weilen, verweilen, wohnen. 
Hieraus entwickelte sich letztlich das mittelhochdeutsche Nomen „Wesen“, womit 
die Grundeigenschaft und Eigenart einer Sache bezeichnet werden.12 Man könnte 
also auch fragen, welche spezifischen Eigenschaften der Revision innewohnen, 
was also ihre Charakteristika sind, die sie im Gegensatz zu anderen Verfahrens-
abschnitten oder in gleicher Weise wie diese auszeichnen.13

Für die konkrete Herangehensweise an die Ermittlung der spezifischen Eigen-
schaften der Revision muss allerdings beachtet werden, dass die Revision durch 
das positive Recht bestimmt wird. Es handelt sich um ein Rechtsinstitut, das ge-
rade aus seiner gesetzlichen Regelung, §§ 333–358 StPO, heraus verstanden werden 
muss.14 Die vorliegende Arbeit will daher das Wesen der Revision unter einem 
positivistischen Ansatz aus den geltenden Vorschriften des Revisionsrechts heraus-
destillieren. Naturrechtliche bzw. überpositivistische Ansätze sollen demgegenüber 
nicht verfolgt werden. 

Um in dem weiten Feld der gesetzlichen Regelung des Revisionsrechts einen kon-
sensfähigen Anknüpfungspunkt für das Wesen der Revision zu finden, ist daher 
zunächst zu fragen, ob es eine gemeinsame Basis für die Ermittlung des Wesens 
der Revision innerhalb der Vorschriften des Revisionsrechts gibt, auf die sich zu-
mindest die Rechtsprechung und die überwiegende Literatur einigen können. Aus-
gehend von dieser können sodann das Wesen der Revision unter Einbeziehung der 

	 12	Kluge, Stichwort „Wesen“; Köbler, Stichwort „Wesen“.
	 13	Diese Deutung des „Wesens“ entspricht der üblichen Interpretation des Begriffs im Straf-
verfahrensrecht. So erläutert BGH NJW 1990, 2479 unter dem „Wesen der Nebenklage“ deren 
besondere Eigenheiten und ihre Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten des Nebenklägers, 
BGH NJW 1951, 122 fasst unter dem Titel „Wesen der freien richterlichen Beweiswürdigung“ 
die Aspekte zusammen, die dieses Institut maßgeblich charakterisieren, OLG Bamberg OLGSt 
StPO § 359 Nr. 20 beschreibt das Wesen der Wiederaufnahme durch die Vorgehensweise, die 
diese kennzeichnet und VG München Urt. v. 17.09.1997 – M 7 K 97.2665 – Juris erörtert in 
Bezug auf das „Wesen des Strafbefehlsverfahrens“ die Grundlagen und Ausgestaltung, die diese 
Verfahrensart prägen.
	 14	Henke, S. 195; Mannheim, S. 3, 33.


